
 

 

 

 

 

Öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung  

am Dienstag, 25.04.2023 um 20.00 Uhr 

im Bürgerhaus Niederasphe 

 

 

Tagesordnung der Gemeindevertretung 

 

A. Einwohnerfragestunde 

B. Vorlagen des Gemeindevorstandes / des Bürgermeisters 

1. Wahl der Vertreterinnen/Vertreter für die Verbandsversammlungen der Verbände und deren  
Stellvertreter/Stellvertreterinnen 
1.1. Sparkasse Battenberg 
1.2. ekom21 - KGRZ Hessen 
1.3. Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke 
1.4. Verbandsversammlung des Regionalen Nahverkehrsverbandes Marburg-Biedenkopf 

2. Neuwahl der Schöffen und Jugendschöffen 

3. Verbesserung der Anbindung aller Ortsteile der Gemeinde an das Bus- und Bahnnetz 
 hier: Verhandlungen mit den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

4. Haushaltsgenehmigung 2023 

5. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 

6. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 

C. Anträge der Fraktionen 

D. Anfragen der Fraktionen 

7. UGL: Flüchtlingssituation in der Gemeinde Münchhausen 

E. Mitteilungen des Gemeindevorstandes 

F. Mündliche Anfragen der Gemeindevertreter(innen) 
 

 
 



Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 31.03.2023 
10.2/ 

TOP: __1__ 

An die 
Gemeindevertretung 

1. Wahl der Vertretung für die Verbandsversammlungen der Verbände und deren 
Stellvertretungen 

Von den drei Fraktionen wurden zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung einheitliche 
Wahlvorschläge zur Wahl der jeweiligen Mitglieder in den entsprechenden Ausschüssen vorgelegt. 

Als Mitglied in der jeweiligen Verbandsversammlung der Sparkasse Battenberg, ekom21 – KGRZ 
Hessen, Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke (ZMA) und des Regionalen 
Nahverkehrsverbandes Marburg-Biedenkopf (RNV) wurde Bürgermeister Peter Funk als Mitglied 
gewählt. 

Nach seinem Ausscheiden ist der neue Bürgermeister Holger Siemon von der Gemeindevertretung für 
diese Position zu wählen. 

 

1.1 Mitglied in der Verbandsversammlung der Sparkasse Battenberg 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen wählt Herrn Bürgermeister Holger Siemon als 
Mitglied in der Verbandsversammlung der Sparkasse Battenberg. 

Stellv. Mitglied im Verbandsvorstand bleibt der Beigeordneter Michael Jacobi. 

1.2 Mitglied in der Verbandsversammlung der ekom21 – KGRZ Hessen 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen wählt Herrn Bürgermeister Holger Siemon als 
Mitglied in der Verbandsversammlung der ekom21 – KGRZ Hessen. 

Stellv. Mitglied im Verbandsvorstand bleibt der 1. Beigeordneter Hans-Martin Seipp. 

1.3 Vertretung im Verbandsvorstand des Zweckverbandes Mittelhessischer 
 Abwasserwerke (ZMA) 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen wählt Herrn Bürgermeister Holger Siemon als 
Mitglieder im Verbandsvorstand des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke (ZMA). 

Stellv. Mitglied im Verbandsvorstand bleibt der 1. Beigeordneter Hans-Martin Seipp. 

  



1.4 Mitglieder in der Verbandsversammlung des Regionalen Nahverkehrsverbandes 
 Marburg-Biedenkopf 

Beschlussvorlage: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen wählt Herrn Michael Haubrok-Terörde als 
Mitglied und Herrn Bürgermeister Holger Siemon als stellvertretendes Mitglied in die 
Verbandsversammlung des Regionalen Nahverkehrsverbandes Marburg-Biedenkopf (RNV). 

Mitglied Verbandsversammlung:   Michael Haubrok-Terörde 
Nachrücker in der Verbandsversammlung:  Bürgermeister Holger Siemon  

Begründung: 

In der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung im April 2021 wurde Bürgermeister Peter Funk 
von der Gemeindevertretung als Mitglied in der Verbandsversammlung des Regionalen 
Nahverkehrsverbandes Marburg-Biedenkopf (RNV) gewählt. 

Zum stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung wurde Herr Michael Haubrok-Terörde gewählt. 

Da Herr Funk von der Verbandsversammlung des RNV in den Vorstand gewählt wurde, bleibt er für die 
Legislaturperiode 2021 bis 2026 in dieser Position. 

Durch den Wechsel von Herrn Funk vertritt Herr Michael Haubrok-Terörde die Gemeinde Münchhausen 
in der Verbandsversammlung des RNV. 

 

 

Holger Siemon 
Bürgermeister 

 



Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 20.03.2023 
10.2/ 

TOP: __2__ 

An die 
Gemeindevertretung 

2. Vorschlagsliste für die Wahl von Schöffen 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt folgende Personen auf der Vorschlagsliste – Wahl der Schöffinnen 
und Schöffen aufzunehmen und dem Amtsgericht Marburg vorzuschlagen. 

 

 

 

Begründung: 

Die Amtszeit der amtierenden Schöffen endet mit dem 31.12.2023. 

Für die Neuwahl, die von den Schöffenwahlausschüssen bei den zuständigen Amtsgerichten 
vorgenommen wird, hat die Gemeinde eine Vorschlagsliste mit mindestens zwei Personen aufzustellen 
und bei dem zuständigen Amtsrichter einzureichen. 

Für die Aufnahme in die Vorschlagsliste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 

Die oben aufgeführten Personen haben sich bereit erklärt, für eine eventuelle Wahl zum Schöffen zur 
Verfügung zu stellen. 

 
 
Holger Siemon 
Bürgermeister 

a) Geburtsort
b) Kreis
c) Land
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

1 Dersch Jutta
35117 Münchhausen

35117 Münchhausen OT Simtshausen
9 Wollmann Andreas

35117 Münchhausen OT Wollmar

7 Viehl Burkhard
35117 Münchhausen OT Niederasphe

6 Trusheim
Hans-

Werner

8 Wiegand Joanna
35117 Münchhausen OT Simtshausen

35117 Münchhausen OT Wollmar

5 Rees Otto
35117 Münchhausen OT Wollmar

4 Knörr Natalie

35117 Münchhausen OT Niederasphe

3 Höcker Christiane
35117 Münchhausen OT Simtshausen

2 Erichlandwehr Barbara

Vorschlagsliste
der Gemeinde 35117 Münchhausen

für die Wahl von Schöffen für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Nr. Familienname Vornamen Geburtstag Beruf Anschrift



Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 23.03.2023 
10.2/ 

TOP: __3__ 

An die 
Gemeindevertretung 

3. Verbesserung der Anbindung aller Ortsteile der Gemeinde an das Bus- und Bahnnetz 
 hier: Verhandlungen mit den Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Münchhausen beschließt der Gemeindevertretung folgenden 
Beschlussvorschlag zu unterbreiten: 

Die Gemeindevertretung begrüßt und unterstützt ausdrücklich die vom Gemeindevorstand mit den 
Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu führenden Verhandlungen zur 
Verbesserung der Anbindung aller Ortsteile der Gemeinde an das Bus- und Bahnnetz. 

Zum nächstmöglichen Fahrplanwechsel sollen insbesondere folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 

1. Änderung des Streckenverlaufs der Linie MR-60 im Gemeindegebiet, so dass von der Linie 
auch die Ortsteile Oberasphe und Niederasphe erschlossen werden 

2. Bessere Abstimmung des Rundverkehrs MR-62 an die Abfahrtszeiten der Bahnlinie G 97 auch 
am Bahnhof Simtshausen.  

3. Bessere Verbindungen von Simtshausen und Münchhausen in Richtung Frankenberg und 
zurück: 

 Richtung Frankenberg:  Zug oder Bus schon ca. 6.00 Uhr 
 Richtung Münchhausen:  Verbindungen auch noch nach ca. 21.00 Uhr 

Begründung: 

Die Klimaschutzkommission der Gemeinde Münchhausen hat im Sommer 2022 eine Fragebogenaktion 
zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit dem ÖPNV durchgeführt. 

Dabei ist offenbar geworden, dass insbesondere die Ortsteile Oberasphe und Niederasphe besser an 
das Bus- und Bahnnetz angeschlossen werden sollen. Dies wird mit den Maßnahmen zu 1. und 2. 
erreicht, erstmals wird dabei eine direkte Verbindung beider Ortsteile nach Marburg und zurück 
geschaffen. 

Die Maßnahmen zu 3. verfolgen Verbesserungen für Berufstätige sowie insbesondere an 
Wochenenden auch für Freizeitzwecke. 

Weitere Erläuterungen erfolgen mündlich. 

 

 

 
 
Holger Siemon 
Bürgermeister 



Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 02.03.2023 
20/ 

TOP: __4__ 

An die 
Gemeindevertretung 

4. Haushaltsgenehmigung 2023 

Kenntnisnahme: 

Die Gemeindevertretung nimmt die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung mit dem 
Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 des Landrats des Landkreises Marburg-
Biedenkopf vom 23.02.2023 zur Kenntnis. 

Begründung: 

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Landrat des Landkreises Marburg-Biedenkopf am 23.02.2023 
erteilt. 

Gem. § 50 (3) HGO ist die Verfügung der Gemeindevertretung in vollständigem Wortlaut bekannt zu 
geben und ein entsprechender Protokollauszug der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

 

 

 
 
Holger Siemon 
Bürgermeister 



Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 02.03.2023 
20/ 

TOP: __5__ 

An die 
Gemeindevertretung 

5. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 

Beschlussvorschlag: 

Der von der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf geprüfte Jahresabschluss des 
Haushaltsjahres 2020 wird gem. Anlage mit einer Bilanzsumme i. H. v. 23.911.472 € und einem 
Jahresüberschuss i. H. v. 669.047 € festgestellt. Der „Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
2020 der Gemeinde Münchhausen“ der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 
21.02.2023 wird zur Kenntnis genommen. Dem Gemeindevorstand wird gem. § 114 HGO für das 
Haushaltsjahr 2020 uneingeschränkte Entlastung erteilt. 

Begründung: 

Gemäß § 128 HGO prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen 
daraufhin, ob 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 
und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellt und 

 ob die Berichte nach § 112 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln. 

 

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Schlussbericht zusammenzufassen. 

Nach Abschluss der Prüfung legt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht 
der Revision gem. § 113 HGO der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die 
Gemeindevertretung beschließt gemäß § 114 HGO über den von der Revision geprüften 
Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstands. 

Die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2020 geprüft und den Prüfungsbericht mit Datum vom 21.02.2023 vorgelegt.  

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

 

 
 
Holger Siemon 
Bürgermeister 



Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 02.03.2023 
20/ 

TOP: __6__ 

An die 
Gemeindevertretung 

6. Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 

Beschlussvorschlag: 

Der von der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf geprüfte Jahresabschluss des 
Haushaltsjahres 2021 wird gem. Anlage mit einer Bilanzsumme i. H. v. 24.760.621 € und einem 
Jahresüberschuss i. H. v. 633.329 € festgestellt. Der „Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
2021 der Gemeinde Münchhausen“ der Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf vom 
21.02.2023 wird zur Kenntnis genommen. Dem Gemeindevorstand wird gem. § 114 HGO für das 
Haushaltsjahr 2021 uneingeschränkte Entlastung erteilt. 

Begründung: 

Gemäß § 128 HGO prüft das Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss mit allen Unterlagen 
daraufhin, ob 

 der Haushaltsplan eingehalten ist, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 
belegt sind, 

 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- 
und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 

 der Jahresabschluss nach § 112 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellt und 

 ob die Berichte nach § 112 eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gemeinde vermitteln. 

 

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Schlussbericht zusammenzufassen. 

Nach Abschluss der Prüfung legt der Gemeindevorstand den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht 
der Revision gem. § 113 HGO der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Die 
Gemeindevertretung beschließt gemäß § 114 HGO über den von der Revision geprüften 
Jahresabschluss und entscheidet zugleich über die Entlastung des Gemeindevorstands. 

Die Revision des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 
2021 geprüft und den Prüfungsbericht mit Datum vom 21.02.2023 vorgelegt.  

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

 

 
 
Holger Siemon 
Bürgermeister 



 

UGL-Fraktion 
 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Fraktion der Unabhängigen Grünen Liste Münchhausen – Lena Siemon Marques, In den Rotgärten 8, 35117 Münchhausen, 06457-4480273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.03.2023 
 

 
 
 
Anfrage zur Sitzung der Gemeindevertretung am 25.04.2023 
Stand Flüchtlingssituation in der Gemeinde Münchhausen 
 
 
In den Medien wird zunehmend über Herausforderungen bei der Unterbringung und 
Integration der Geflüchteten in den Städten und Gemeinden berichtet. Auch Münchhausen 
hat Geflüchtete aufgenommen bzw. nimmt diese weiterhin auf. Wie ist hier der aktuelle Stand 
hinsichtlich Unterbringung und Unterstützungsangeboten? Gibt es neue Entwicklungen?  
 
 
 

 
Lena Siemon Marques 

UGL-Fraktion, z.H. Lena Siemon Marques 
In den Rotgärten 8, 35117 Münchhausen 
 
An den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Herrn Roland Wehner 
 
Marburger Straße 82 
35117   M ü n c h h a u s e n 
 

 
_ 


